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5 . Honorare und Gebühren

I . vorlesungshonorare JRJL

Jeder Student , Hörer und Lastteilnehmer zahlt für die Vorlesungs¬

oder übungswochenstunüe . 2.50

von Studenten der Architektur -Abteilung , die am Unterricht an der

Hochschule für bildende Mnste teilnehmen , wird dort das gleiche Honorar erho¬

ben , wie für Vorlesungen an der technischen Hochschule.

II . pauschhonorare und Lrsatzgelder

pauschhonorar
MJl

Ganztägige Laboratorien und Anleitung zu wissenschaft¬

lichen Arbeiten . 35 .—

halbtägige Laboratorien . 20 .—

(mehr als 8 Stunden)
Meinere Laboratorien . 12 —

(5—8 Stunden)
Maschinenlaboratorium . 12 —

I —4stündige Laboratorien , je Stunde . 2 .50

Außer der üblichen Vorlesungsgebühr wird erhoben für:

Maschinenzeichnen .
Experimentelle Doktor - und Diplomarbeiten.

Ersatzgeld
MJt

30 —
20 —

15 —

15.—
2 .50

10 .—
40 .—

III . Studiengebühr

Jeder Student bezahlt im Semester eine für hochschulzwecke bestimmte

allgemeine Studiengebühr von 80 & JI.

Studenten die 8 Semester studiert und sich zur Ablegung der Viplomhaupt-

prüsung oder Doktorprüfung gemeldet haben , zahlen eine ermäßigte Studien-

gebühr.
IV . Sonstige Gebühren

1. Gebühr für die erstmalige Immatrikulation . 30 —

2 . Gebühr für die Immatrikulation nach vorherigem Besuch einer

anderen deutschen oder österreichischen Hochschule . 15.—

3. Wiederimmatrikulation nach Streichung im Verzeichnis der

Studenten . 30 .—

4 . lvohlfahrtsgebühr . 31 .—

Für Ausländer . 24 .80
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V. Hörerschein

Hörer und Dastteilnehmer haben in jedem Halbjahr neben den Unterrichts-
gelöern und etwaigen Lrfatzgeldern eine Gebühr für den hörerschein zu ent¬
richten.

Sie beträgt JIM
bis zu 2 wochenstunden . 5 —
bis zu 4 Wochenstunden . s . 10 —
bis zu 6 wochenstunden . 15 —
bis zu 8 wochenstunden . . 20 —
bis zu 10 wochenstunden . 60 —
über 10 wochenstunden . . 80 —

Beamte und Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront , die nicht mehr als
4 wochenstunden hören , sowie die Studierenden der Landeskunstschule , der Bad.
Hochschule für Musik , des Staatstechnikums und der Theaterakademie erhalten
den hörerschein gebührenfrei, - bei höherer Wochenstundenzahl haben Beamte und
VAF-Mitglieder die gleichen Gebühren zu entrichten wie die übrigen Gastteil-
nehmer.

VI . Prüfungsgebühren - JUl

1 . Jür die Doktorprüfung . 200 .—

2 . Bei der Diplomprüfung:
a. Vorprüfung . 40 .—

Wiederholungsprüfung . 20 .—
b . yauptpriifung . 80 .—

Wiederholungsprüfung . 40 .—

Für die Drucksachen gelten die folgenden Preise:

Habilitationsordnung . — .20
Promotionsordnung . — .20
viplomprüfungsordnung (nach Fachrichtungen getrennt ) je . . . . — .50
Bibliotheksordnung . — .20
Vorlesungs-Verzeichnis . —.50
Wiederholte Ausstellung des Studienbuchs . 5 —

Wiederholte Ausstellung der Kusweiskarte . 2 .—

Postscheckkonto der Hochschule : Karlsruhe 6218.
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